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b) bei schweren Betriebsstörungen, Bränden oder 
Katastrophen von den zuständigen zentralen 
staatlichen Organen die kurzfristige Bereitstellung 
von Bergbauausrüstungen und Materialien zur 
Bekämpfung oder Beseitigung der Ursachen, Aus
wirkungen und Folgen dieser Störungen und zur 
Wiederaufnahme des Betriebes zu verlangen.

(2) Im Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben sind 
die Oberste Bergbehörde und die Bergbehörden be
rechtigt:

a) Anweisungen und Verfügungen zu erlassen und 
die Aufhebung oder Änderung von Anweisungen 
und Verfügungen anderer Staats- und Wirtschafts
organe des Bergbaues oder der Bergbaubetriebe 
zu fordern;

b) jederzeit die ihrer Überwachung unterstehenden 
Betriebe und Anlagen durch ihre Mitarbeiter be
fahren zu lassen;

c) von den Werkleitern und von anderen im Betrieb 
Beschäftigten Aufklärung über Fragen des Be
triebes, insbesondere solche der technischen Sicher
heit, zu verlangen;

d) bei allen Staats- und Wirtschaftsorganen, wissen
schaftlichen Institutionen und Werken Einsicht in 
Grubenbilder, Pläne, Projekte, Aufstellungen, Be
schreibungen und sonstige Unterlagen zu nehmen 
und deren zeitweilige Überlassung oder die Aus
händigung von Abschriften oder Kopien zu 
fordern;

e) Auskünfte von dem Leiter der Volkspolizei- 
Dienststelle hinsichtlich der Fragen der betrieb
lich-technischen Sicherheit und Ordnung zu ver
langen und entsprechende Hilfe und Unterstützung 
bei der Durchsetzung von Maßnahmen zur Ge
währleistung und Erhöhung der ' Sicherheit der 
Betriebe zu fordern;

f) auf Kosten der Betriebe sachverständige Personen 
mit der Begutachtung technischer Einrichtungen 
oder Vorgänge zu beauftragen oder die Vorlage 
von Sachverständigengutachten zu fordern;

g) zur Beseitigung von Mängeln und Gefahren die 
unverzügliche oder befristete Durchführung von 
Maßnahmen anzuordnen, bestimmte Arbeiten zu 
verbieten und die Stillegung von Betriebsteilen 
oder Betrieben zu fordern;

h) Sicherheitsinspektoren und Aufsichtspersonen die 
Befähigung zur Ausübung bestimmter Funktionen 
abzuerkennen und von weiteren Wirtschaftsfunk
tionären die Aberkennung deren Befähigung zu 
verlangen.

(3) Die Bestimmungen des Abs. 2 finden gegenüber 
bergbaufremden Rechtsträgern entsprechende Anwen
dung.

(4) Die im Abs. 2 Buchstaben b, c und d genannten 
Rechte stehen auch den der Obersten Bergbehörde 
unterstellten Institutionen zu.

§ 12 
Struktur

(1) Für die kadermäßige Besetzung ist der Struktur- 
und Stellenplan der Obersten Bergbehörde maßgebend, 
der nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu 
bestätigen ist.

(2) Die Struktur- und Stellenpläne der der Obersten 
Bergbehörde unterstellten Organe und Institutionen 
werden durch den Leiter der Obersten Bergbehörde 
nach den gesetzlichen Bestimmungen bestätigt.

VI.
Vertretung im Rechtsverkehr

§ 13
Die Oberste Bergbehörde, die Bergbehörden und die 

Seilüberwachungsstelle»werden im Rechtsverkehr durch 
den Leiter der Obersten Bergbehörde vertreten. Bei 
Verhinderung des Leiters der Obersten Bergbehörde 
regelt sich seine Vertretung gemäß § 5 Abs. 3. Im 
Rahmen der ihnen vom Leiter der Obersten Berg
behörde schriftlich erteilten Vollmacht sind auch die 
Leiter der Bergbehörden und andere Mitarbeiter oder 
Personen einzeln oder zu zweit vertretungsberechtigt.

VII.
Straf- und Ordnungsstrafbestimmungen

§ 14
Strafbestimmung

(1) Wer vorsätzlich den Bestimmungen über die tech
nische Sicherheit in Bergbaubetrieben oder einer auf 
Grund dieser Verordnung ergangenen Anweisung oder 
Verfügung der Obersten Bergbehörde, der Bergbehör
den oder eines weisungsberechtigten Mitarbeiters zu
widerhandelt und dadurch die Sicherheit im Bergbau 
gefährdet, wird mit Gefängnis, Geldstrafe oder öffent
lichem Tadel bestraft.

(2) Wer die im Abs. 1 bezeichnete Straftat fahrlässig 
begeht, wird mit Gefängnis bis zu 3 Jahren, Geldstrafe 
oder öffentlichem Tadel bestraft.

(3) Neben einer Strafe nach Abs. 1 kann auf die 
Dauer von mindestens einem Jahr und höchstens 
10 Jahren dem Täter die leitende Tätigkeit in einem 
Betrieb untersagt und das Recht zur Ausbildung von 
Lehrlingen entzogen werden.

§ 15
Ordnungsstrafbestimmung

(1) Mit einer Ordnungsstrafe bis zu 500 DM kann 
bestraft werden, wer:

a) vorsätzlich oder fahrlässig in leichteren Fällen 
eine im § 14 bezeichnete Handlung begeht;

b) vorsätzlich oder fahrlässig eine im § 14 bezeich
nete Handlung begeht, ohne daß dadurch die 
Sicherheit im Bergbau gefährdet wird;

c) vorsätzlich einen Mitarbeiter der Obersten Berg
behörde oder der ihr unterstellten Organe und 
Institutionen an der Erfüllung der ihm übertrage
nen dienstlichen Aufgaben hindert oder zu hin
dern versucht.

(2) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfah
rens ist die Bergbehörde zuständig.

(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens 
und der Erlaß des Ordnungsstrafbescheides regeln sich 
nach der Verordnung vom 3. Februar 1955 über die 
Festsetzung von Ordnungsstrafen und die Durchführung 
des Ordnungsstrafverfahrens (GBl. I S. 128).

VIII.
Schlußbestimmungen

§ 16
Verantwortung der Werkleiter

Die Verantwortung der Werkleiter sowie der Leiter 
der Staats- und Wirtschaftsorgane, denen Bergbau
betriebe unterstellt sind, für die Einhaltung der tech
nischen Sicherheitsvorschriften wird durch diese Ver
ordnung nicht berührt.


